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In der 5. Sitzung des Stadtsenates am Dienstag, den  
20. September 2022 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

 
 
 
 
Das Kooperationsübereinkommen von GRÜNSTATTGRAU und der Stadt 
Waidhofen a/d Ybbs wurde für eine Laufzeit vom 01. Oktober 2022 bis 
31. Oktober 2027 einstimmig genehmigt. 
 
 
 
Der Verein Klangraum wurde mit der Durchführung des „Klangraum im Herbst 
2022“ einstimmig beauftragt und wurde ein Unterstützungsbeitrag in der Höhe 
von € 15.000,00 (zzgl. MWSt.) einstimmig genehmigt. 
 
 
 
Dem Pfarramt Waidhofen a/d Ybbs wurde für die Sanierung des Geläutes der 
Stadtpfarrkirche eine Subvention in der Höhe von € 3.400,00 einstimmig 
gewährt. 
 
 
 
Mehrere Personalpunkte (Personalaufnahmen, befristete Änderungen des 
wöchentlichen Arbeitsstundenausmaßes, Verlängerung von 
Dienstverhältnissen, Gewährung eines Sonderurlaubes, Überstellung in andere 
Entlohnungsgruppen) wurden jeweils einstimmig beschlossen. 
Einstimmig genehmigt wurde die Vergabe der Elektrikerarbeiten zur Bestückung 
von 4 Fundamenten in der Johann Fuchs-Straße sowie die Umprogrammierung 
der bereits versetzten Leuchten auf Teilnachtabsenkungen mit einer 
Auftragssumme von € 9.728,42 (inkl. USt.). 
 
 

http://www.waidhofen.at/


Stadt Waidhofen a/d Ybbs  

Magistratsdirektion 
 

Seite 2/3 
 
 
 

 

Magistrat Waidhofen 
 Oberer Stadtplatz 28 

3340 Waidhofen a/d Ybbs 

T +43 7442 511 
F +43 7442 511 99 

post@waidhofen.at 

Stadt mit eigenem Statut 
www.waidhofen.at  
DVR 00 66 818 

 

 
Die Sanierung der Zufahrt zur Liegenschaft Wienerstraße 57 zu voraussichtlichen 
Kosten in der Höhe von € 22.500,00 (inkl. USt.) wurde ebenso einstimmig 
genehmigt. 
 
 
 
Aufgrund des Ausscheidens eines Mitgliedes des „Stadtbaubeirates“ wurden 
einstimmig zwei neue Mitglieder für die laufende Funktionsperiode 2021-2023 
des „Stadtbaubeirates“ bestellt. Als Aufwandsentschädigung pro Sitzungstag 
und Beiratsmitglied wurde – wie bisher – eine pauschalierte 
Aufwandsentschädigung von € 1.200,00 (exkl. Ust. und Fahrtspesen) festgelegt. 
Weiters wurden die adaptierten Statuten des Stadtbaubeirates einstimmig 
beschlossen.  
 
 
 
Mehrstimmig beschlossen wurde, dass sich die Stadt Waidhofen a/d Ybbs am 
gemeinsamen Forschungsprojekt mit der FH St. Pölten, TU Wien, HTL Waidhofen 
a/d Ybbs, zur Entwicklung einer App, die dabei unterstützt nachhaltig den 
ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, beteiligt.  
 
 
 
Die Vergabe der Asphaltierungsarbeiten im Baubereich des 
Löschwasserspeichers im Betriebsgebiet Gstadt zu einem Betrag von € 11.922,10 
(exkl. USt.) wurde ebenso mehrstimmig beschlossen.  
 
 
 
Die unbefristete Vermietung der Gemeindewohnung TOP 01 im Objekt 
Preyslergasse 5 ab 01.10.2022 wurde einstimmig beschlossen. 
 
 
 
Einstimmig beschlossen wurden kostenlose Grundabtretungen in der KG 
Zell/Markt im Bereich Schmiedestraße gemäß dem vorgelegten Tauschvertrag 
und der Vermessungsurkunde. 
 
 
Die Verpachtung der Buffeträumlichkeiten im Alpenstadion an die SG 
Waidhofen a/d Ybbs wurde einstimmig beschlossen. 
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Die Entschädigungsleistungen für die Wahlkommissionsmitglieder 
(Sprengelwahlleiter, Sprengelwahlleiterstellvertreter, Hilfspersonal, Beisitzer 
und Ersatzbeisitzer) zur Leistung aller für die gesetzmäßige Durchführung von 
Wahlen und Abstimmungen notwendigen Handlungen wurden einstimmig neu 
festgesetzt.  
 
 
 
Für die Bewohner des Pflege- und Betreuungszentrums sowie die Bewohner des 
Pflege- und Förderzentrums Waidhofen a/d Ybbs wurde ein Zuschuss für die 
Weihnachtsgeschenke im Wert von ca. € 19,00 pro Person einstimmig gewährt. 
 
 
 
Die Gewährung von Mietzuschüssen für das Objekt Oberer Stadtplatz 24, 3340 
Waidhofen a/d Ybbs für den Zeitraum 01.08.2022 bis längstens 31.07.2024 sowie 
für das Objekt Unterer Stadtplatz 35, 3340 Waidhofen a/d Ybbs für den Zeitraum 
01.09.2022 bis längstens 31.08.2024 wurde jeweils einstimmig beschlossen.  
 
 
 
Mehrstimmig beschlossen wurde die Pauschalierung der Lustbarkeitsabgabe für 
das Spieljahr 2022 der Waidhofner Volksbühne. 
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